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Mitteilungen der Psychotherapeuten- 
kammer Nordrhein-Westfalen

Kammerversammlung am 14. Dezember 2012 in Dortmund

Die unzureichende Reform der Bedarfspla-
nung und die viel zu geringe Honorarstei-
gerung in der ambulanten Psychotherapie 
waren zwei der herausragenden Themen 
der Kammerversammlung vom 14. De-
zember 2012 in Dortmund. Monika Konit-
zer, Präsidentin der Psychotherapeuten-
kammer NRW, stellte in ihrem mündlichen 
Vorstandsbericht die Ergebnisse der Vergü-
tungsverhandlungen zwischen GKV-Spit-
zenverband der gesetzlichen Krankenkas-
sen und Kassenärztlicher Bundesvereini-
gung dar. Danach ist ab dem 1. Januar 
2013 eine Anhebung des Orientierungs-
punktwertes gültig, die bei niedergelasse-
nen Psychotherapeuten eine minimale 
Anhebung der Vergütung pro Sitzung um 
73 Cent bedeutet. „Dies führt inflationsbe-
reinigt zu Einkommensverlusten“, kritisier-
te Präsidentin Konitzer diesen Beschluss 
des Bewertungsausschusses vom 22. Ok-
tober 2012, dem allerdings noch eine wei-
tere Vergütungsverhandlung auf Landes-
ebene folgen wird. „Psychotherapeuten 
stehen am unteren Ende der Einkom-
menspyramide“, stellte Konitzer fest. „Eine 
angemessene Vergütung pro Zeiteinheit ist 
bis heute nicht realisiert.“ Der Bewertungs-
ausschuss hatte ferner empfohlen, die an-
trags- und genehmigungspflichtige Psy-
chotherapie und probatorische Sitzungen 
künftig extrabudgetär zu vergüten, zusätzli-
che psychotherapeutische Praxissitze auf 
höchstens 1.150, vor allem in ländlichen 
Regionen, zu begrenzen und bis Mitte 
2013 die Psychotherapie-Richtlinie zu 
überprüfen.

Resolutionen zur Gesundheits
politik und Vergütung

Die Kammerversammlung bekräftigte in 
drei Resolutionen zentrale Positionen der 
nordrhein-westfälischen Psychotherapeu-
tenschaft: Die geplante Reform der Be-
darfsplanung gefährdet danach die psy-
chotherapeutische Versorgung, eine mini-

male Honorarsteigerung von lediglich 73 
Cent je psychotherapeutischer Sitzung ist 
inakzeptabel und eine Weiterentwicklung 
der Psychotherapie-Richtlinien darf nicht 
vorrangig aufgrund von ökonomischen Er-
wägungen erfolgen, sondern muss sich an 
Versorgungsnotwendigkeiten und dem 
Nutzen für die Patienten orientieren. (Die 
Resolutionen finden Sie am Ende des Be-
richts).

Zur Vergütung forderte die Kammerver-
sammlung insbesondere: „Die Psychothe-
rapeutenkammer NRW fordert die Ge-
sundheitspolitik und den Gesetzgeber auf, 
die bisher nur allgemein gehaltene Be-
stimmung zur angemessenen Vergütung 
der psychotherapeutischen Leistungen im 
§ 87 Abs. 2b SGB V so zu konkretisieren, 
dass Psychotherapeuten bei gleichem Ar-
beitseinsatz ein Einkommen erzielen kön-
nen, wie es ein im fachärztlichen Versor-
gungsbereich tätiger Vertragsarzt erreichen 
kann. Außerdem muss ein jährlicher Ab-
gleich der Einkommen der Psychothera-
peuten mit denen der Fachärzte gesetzlich 
vorgeschrieben und die Höhe der Vergü-

tung psychotherapeutischer Leistungen 
entsprechend angepasst werden.“

Reform der Bedarfsplanung

Konitzer erläuterte, dass der Grad der 
Überversorgung bei der Zulassung von nie-
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dergelassenen Psychotherapeuten zur ge-
setzlichen Krankenversicherung künftig 
noch an Bedeutung gewinne. Bisher habe 
es nur die Möglichkeit gegeben, freiwillig 
auf die Zulassung zu verzichten (§105 
Abs. 3 SGB V) und dafür finanziell geför-
dert zu werden. Das Nachbesetzungsver-
fahren sei bislang zwingend durchzufüh-
ren gewesen, wenn der ausscheidende 
Psychotherapeut wollte, dass seine Praxis 
weitergeführt wird. Jetzt werde immer in 
einem ersten Schritt geprüft, ob die Praxis 
aus Versorgungsgründen fortgeführt wer-
den soll (§ 103 Abs. 3a SGB V, neu ab 
1.1.2013).

Bundesweit würden ab 2013 rund 6.700 
Praxissitze als überversorgt ausgewiesen, 
gegenüber 1.380 Sitzen, die vor allem in 
ländlichen Gebieten zusätzlich geschaffen 
werden. „Schon heute ist die Versorgung 
bei durchschnittlichen Wartezeiten von 
drei Monaten nicht sichergestellt“, kritisier-
te Konitzer. In NRW entständen durch die 
Reform der Bedarfsplanung knapp 60 Sit-
ze zusätzlich, fast 1.600 Sitze würden je-
doch als überversorgt ausgewiesen. Die 
„Sonderregion“ Ruhrgebiet bliebe in der 

Bedarfsplanung bestehen, mit der Folge, 
dass auch weiterhin die Großstädte zwi-
schen Duisburg und Dortmund wesentlich 
schlechter psychotherapeutisch versorgt 
seien als alle anderen Großstädte in 
Deutschland. „Das ist Sparen zu Lasten 
psychisch kranker Menschen“, stellte die 
NRW-Präsidentin fest. „Historische Pla-
nungsfehler werden nicht korrigiert. Es 
bleibt beim Aufsatzjahr 1999. Es bleibt bei 
Psychotherapeuten beim Raumordnungs-
bezug Gesamtdeutschland und nicht, wie 
bei den anderen Arztgruppen, West-
deutschland. Das ist keine Bedarfsplanung 
nach sachgerechten Kriterien.“

Konitzer berichtete, dass die Psychothera-
peutenkammer NRW inzwischen 8.607 
Mitglieder habe, für die insgesamt 35 Ver-
anstaltungen durchgeführt worden seien. 
Neben zahlreichen Fortbildungen gehör-
ten dazu auch zwei „Tag(e) der Neuap-
probierten“, die Festveranstaltung zum 
zehnjährigen Bestehen der Psychothera-
peutenkammer NRW „Psychische Ge-
sundheit im Fokus“ in Düsseldorf, der 8. 
Jahreskongress Psychotherapie in Bo-
chum zum Thema „Psychotherapie bei 
Eltern und Kindern – Wirkungen und Ne-
benwirkungen“. Ferner seien 150 Berufs-
aufsichtsverfahren in Bearbeitung, davon 
mehrere vor Berufsgerichten. Zum All-
tagsgeschäft gehörten auch die Fortbil-
dungsakkreditierungen und -zertifikate, 
die Aufnahme in Sachverständigenlisten 
und die Zusatzbezeichnung „Klinische 
Neuropsychologie“, über die inzwischen 
39 Kammerangehörige verfügten. Die 
Mitglieder seien fortwährend über Sprech-
stunden beraten und in Mitgliedermai-

lings, Newslettern und über die NRW-
Seiten des Psychotherapeutenjournals 
informiert worden.

Neues PsychEntgeltsystem

Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr 
hat am 19. November 2012 einen neuen 
Entgeltkatalog für psychiatrische und psy-
chosomatische Krankenhäuser per Ersatz-
vornahme eingeführt, nachdem die Deut-
sche Krankenhausgesellschaft und der 
GKV-Spitzenverband sich nicht einigen 
konnten. Damit können ab dem 1. Januar 
2013 in der stationären Behandlung von 
psychisch kranken Menschen Tagespau-
schalen erprobt werden, bis dann in 2017 
nach diesen Pauschalen vergütet wird. Die 
Zuordnung zu den Pauschalen erfolgt ins-
besondere über Haupt- und Nebendiag-
nosen. So gilt z. B. für alle Suchterkrankun-
gen eine Pauschale. Das neue Finanzie-
rungssystem hat das Kürzel „PEPP“ – Pau-
schalierendes Entgeltsystem für Psychiat-
rie und Psychosomatik.

Aus der Sicht der PTK NRW ist das neue 
PEPP-System eine Chance, den Psych-
OPS weiterzuentwickeln, die Behandlung 
in psychiatrischen und psychosomatischen 
Krankenhäusern stärker an Behandlungs-
leitlinien zu orientieren sowie eine ange-
messene Vergütung aufwändiger Behand-
lungen zu ermöglichen. „Die Notwendig-
keit für Stellen von approbierten Psycho-
therapeuten in Krankenhäusern wird bes-
ser darstellbar“, betonte Präsidentin Moni-
ka Konitzer. Die Bundespsychotherapeu-
tenkammer (BPtK) hatte die Ersatzvornah-
me durch das Bundesgesundheitsministe-

v. l. Olaf Wollenberg, Andreas Pichler, Matthias Fink, Ferdinand von Boxberg

v. l. Dr. Wolfgang Groeger, Barbara Lubisch, 
Bernhard Moors
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rium begrüßt, da das neue PEPP-System 
dadurch mit realen Krankenhausdaten er-
probt werden und das neue Finanzierungs-
system sich lernend entwickeln könne.

BPtKBefragung angestellter 
Psychotherapeuten

Hermann Schürmann, Vizepräsident der 
PTK NRW, berichtete über die für Februar 
2013 von der BPtK geplante bundesweite 
Befragung aller angestellten Psychothera-
peutinnen und Psychotherapeuten zu ih-
rer beruflichen Situation. Die Befragung 
werde anonym zusammen mit dem re-
nommierten IGES-Institut durchgeführt. 
Ziel ist es, verlässliche Daten über die be-
rufliche Position, Tätigkeitsspektren, (Füh-
rungs-)Aufgaben und Funktionen der an-
gestellten Psychotherapeuten zu erhalten. 
Eine verbesserte Datenlage ist wichtig, um 
die Interessen der Psychologischen Psy-
chotherapeuten und Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeuten z. B. in Kranken-
häusern, aber auch in Beratungsstellen 
besser vertreten zu können. Die PTK NRW 
bittet deshalb dringend um breite Unter-
stützung und Mitwirkung aller angestellten 
Psychotherapeuten.

Ausbildung

Die Kammerversammlung bekräftigte ihre 
Forderung nach einer leistungsgerechten 
Vergütung für Psychotherapeuten in Aus-
bildung (Resolution vom 9. Dezember 
2011) und nahm den Bericht der Kommis-
sion Ausbildung entgegen, die über Chan-
cen und Risiken der vom Bundesgesund-
heitsministerium vorgeschlagenen Di-
rektausbildung in Psychotherapie berät.

Leitbild der Psychotherapeu
tenkammer NRW

Kammerpräsidentin Monika Konitzer stell-
te die Auswertung der Leitbilddiskussion 
von der vergangenen Kammerversamm-
lung vor. Die Ziele des Leitbildprozesses 
würden geteilt. Wesentliche Ziele seien: 
ein aussagekräftiges Leitbild, mit dem sich 
Vorstand, Kammerversammlung und Ge-
schäftsstelle identifizieren können, die 
Entwicklung einer gemeinsamen Hand-
lungsorientierung und ein einheitliches 
Verständnis der grundsätzlichen Ausrich-
tung, der Funktion und der Hauptaufga-
ben der Psychotherapeutenkammer. Ein 
wesentlicher Punkt sei dabei, die Funktio-
nen von Präsident/in, Vorstand insgesamt, 
einzelner Vorstandsmitglieder, der Kam-
merversammlung, der Ausschüsse und 
Kommissionen zu klären und ein „realisti-
sches Idealbild“ zu erarbeiten. Der Vor-
stand erstellt jetzt einen überarbeiteten 
Leitbildentwurf. Danach soll das Leitbild in 
der Kammerversammlung beraten und 
verabschiedet werden. Die Kammerver-
sammlung beschloss im Rahmen des Leit-
bildprozesses, Möglichkeiten einer stärke-
ren regionalen Ausrichtung der Kammer-
aktivitäten zu diskutieren und zu erarbei-
ten.

Diskussion: Beiträge je nach 
Einkommen?

Hermann Schürmann stellte die Eckpunk-
te des Vorstands zu einer neuen Beitrags-
ordnung zur Diskussion, bei der sich die 
Höhe der Kammerbeiträge nach der Höhe 
der Einkommen der Kammermitglieder 
richtet.

Vizepräsident Hermann Schürmann

Schürmann erläuterte, dass die PTK NRW 
bestimmte Aufgaben nach dem Heilbe-
rufsgesetz NRW zu erfüllen habe. Zur Erfül-
lung dieser Aufgaben sei die Kammer be-
rechtigt, von ihren Mitgliedern Beiträge zu 
erheben. Dabei müssten sich die Beitrags-
einnahmen nach den prognostizierten 
Kosten richten (Kostendeckungsprinzip). 
Durch das Bundesverwaltungsgericht sei 
außerdem festgelegt worden, dass die Bei-
träge sich nach dem Äquivalenzprinzip so-
wie dem Gleichheitsgrundsatz bzw. Will-
kürverbot richten müssten. Aus dem Äqui-
valenzprinzip folge, dass die Höhe der 
Beiträge in keinem Missverhältnis zum 
Wert der Mitgliedschaft stehen dürfe. Die 
Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben sei 
ein immaterieller Wert für die Mitglieder. 
Der Beitrag müsse deshalb nicht zu einem 
unmittelbaren wirtschaftlichen Vorteil für 
die Mitglieder führen. In der Praxis sei der 
Gleichheitsgrundsatz weitaus wichtiger. 

v. l. Ursula Gersch, Gerhild von Müller, Peter Müller-Eikelmann, Gerd Hoehner
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Für die Erhebung von Mitgliedsbeiträgen 
durch eine öffentlich-rechtliche Körper-
schaft bedeute dies, dass den wesentli-
chen Verschiedenheiten der Mitglieder 
Rechnung getragen werden müsse. Das 
Bundesverwaltungsgericht habe wieder-
holt konkretisiert, dass Beiträge die steuer-
pflichtigen Einkünfte der Mitglieder aus ih-
rer beruflichen Tätigkeit zur Grundlage ha-
ben dürfen. Mit der Höhe der beruflichen 
Einkünfte nehme auch der materielle und 
immaterielle Nutzen der Kammer zu. Au-
ßerdem entspreche es dem Gedanken der 
Solidargemeinschaft, wirtschaftlich schwä-
chere Mitglieder auf Kosten der Leistungs-
stärkeren zu entlasten, sodass jeder unter-
schiedlich zu den Kosten der Körperschaft 
beitrage.

Schürmann stellte außerdem die Umfrage-
ergebnisse zur wirtschaftlichen Situation 
der Kammermitglieder vor. Danach verteilt 
sich das Jahreseinkommen nahezu gleich-
mäßig über die Einkommensklassen ab 
20.000 bis 80.000 Euro und mehr. Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapeuten 
verfügten im Durchschnitt über ein gerin-
geres Einkommen als Psychologische Psy-
chotherapeuten.

Schürmann plädierte deshalb dafür, die 
bestehende Beitragsordnung der PTK-
NRW, nach der alle Mitglieder grundsätz-
lich den gleichen Einheitsbeitrag zahlen, 
zu ändern. Sie solle durch eine Beitrags-
ordnung ersetzt werden, in der sich die 
Beiträge grundsätzlich nach den Einkünf-
ten aus selbstständiger und nichtselbst-
ständiger psychotherapeutischer Tätigkeit 
richten. Maßgeblich sei der Steuerbe-

scheid des vorvergangenen Jahres. Der 
Kammerbeitrag errechne sich dann mittels 
eines Prozentsatzes vom Jahreseinkom-
men („Hebesatz“). Das Mitglied stufe sich 
selbst in eine Beitragsklasse ein. Die Ge-
schäftsstelle überprüfe die Einstufung jähr-
lich bei zehn Prozent der Mitglieder oder 
bei begründetem Verdacht. Ferner solle es 
Ausnahmeregelungen geben, um unzu-
mutbare Härten zu vermeiden.

In der anschließenden Diskussion berich-
tete Gerd Hoehner, Mitglied des Finanz-
ausschusses, dass die Mehrheit der Fi-
nanzausschussmitglieder nicht zu der 
Überzeugung gekommen sei, dass ein 
dringender Handlungsbedarf bestehe, die 
Beitragsordnung zu ändern. Er könne nicht 
erkennen, welches Problem damit besei-
tigt werden solle. Die Vorsitzende des Fi-
nanzausschusses, Uschi Gersch, erläuter-
te, dass die Einkommen von Ärzten und 
Psychotherapeuten nicht vergleichbar sei-
en, bei Ärzten gebe es eine andere Di-
mension an Einkommen, sodass sich die 
Gerechtigkeitsfrage anders stelle. Andere 
Mitglieder der Kammerversammlung hiel-
ten die Eckpunkte des Vorstandes für hilf-
reich und zielführend. Gerade niedere Ein-
kommensklassen seien durch den Ein-
heitsbeitrag hoch belastet. Diese Unge-
rechtigkeit müsse behoben werden. Wei-
tere Delegierte betonten, die Einkommen 
der Kammerversammlungsmitglieder sei-
en nicht repräsentativ für die gesamte Mit-
gliedschaft der Kammer. Vor allem die 
niedrigeren Einkommen der Frauen, die 
den Großteil der Kammermitglieder bil-
den, müssten berücksichtigt werden. Ein 
Einheitsbeitrag sei ungerecht. Wer mehr 

Einkommen erziele, könne auch mehr bei-
tragen. Präsidentin Monika Konitzer mahn-
te ebenfalls, nicht die eigenen Interessen 
in den Vordergrund zu stellen, sondern 
sich der Verantwortung gegenüber allen 
Kammerangehörigen bewusst zu sein.

Der Kammerversammlung lagen Anträge 
der Fraktionen Kooperative Liste und der 
Fraktion Bündnis KJP vor, den Vorstand zu 
beauftragen, einen Entwurf für eine Ände-
rung der Beitragsordnung entsprechend 
den Vorstandseckpunkten vorzulegen. 
Nach längerer Beratung wurde ein Antrag 
angenommen, mit dem der Vorstand be-
auftragt wurde, zusätzlich dazu auch alter-
native Entwürfe vorzulegen, z. B. Beibehal-
tung des Regelbeitrags mit erweiterten Er-
mäßigungsmöglichkeiten.

Änderung der Entschädigungs 
und Reisekostenordnung

Da die Höhe der Aufwandsentschädigun-
gen seit zehn Jahren unverändert geblie-
ben war, beschloss die Kammerversamm-
lung eine Anpassung der Aufwandsent-
schädigungen für die Teilnahme an Sitzun-
gen von 40 auf 50 Euro pro Stunde. Die 
Vorstandspauschalen wurden entsprechend 
angepasst. Außerdem werden zukünftig 
ausscheidende Vorstandsmitglieder ein 
Übergangsgeld erhalten.

Haushalt

Die Kammerversammlung entschied über 
den Jahresabschluss 2011. Das Jahr schloss 
mit einem Überschuss von rund 155.000 
Euro ab, bedingt sowohl durch ein höhe-
res Aufkommen an Kammerbeiträgen als 

v. l. Nicola Dießelberg, Cornelia Beeking, Heidi Rosenow
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auch niedrigere Ausgaben für Personal als 
im Haushaltsplan angesetzt. Die Kammer-
versammlung entlastete den Vorstand und 
beschloss, den Überschuss der Rücklage 
zuzuführen und Rückstellungen für die 
Übergangsgelder zu bilden.

Vizepräsident Hermann Schürmann erläu-
terte, dass der Vorstand geprüft habe, ob 
für die PTK NRW der Erwerb einer Immo-
bilie wirtschaftlich und rechtlich möglich 
sei, um eigene Räume für die Geschäfts-

stelle und Fortbildungen sowie sonstige 
Veranstaltungen zur Verfügung zu haben. 
Schürmann erläuterte, dass der Kauf ei-
ner Immobilie nicht aus den Rücklagen 
und nur mit Beitragserhöhungen zu finan-
zieren sei. Nach Einschätzung des Vor-
stands sei deshalb aktuell ein Immobilie-
nerwerb nicht wirtschaftlich. Stattdessen 
wurde im Haushaltsplan berücksichtigt, 
dass in 2013 weitere Räume am bisheri-
gen Standort der Geschäftsstelle ange-
mietet werden.

Nach längerer Diskussion verabschiedete 
die Kammerversammlung mit deutlicher 
Mehrheit den Haushaltsplan 2013 wie vom 
Vorstand beantragt.

Amtliche Bekanntmachung

Auslage Haushaltsplan 2013

Der Haushaltsplan 2013 kann in der Zeit vom 
8. bis 19. April 2013 in der Geschäftsstelle der 
Psychotherapeutenkammer NRW eingesehen 
werden.

Resolution: Bedarfsplanung gefährdet psychotherapeutische Versorgung
Psychisch kranke Menschen warten in 
NRW durchschnittlich mehr als drei Mona-
te auf einen ersten Termin beim niederge-
lassenen Psychotherapeuten. Bis zum ei-
gentlichen Beginn der Behandlung verge-
hen dann im Durchschnitt noch einmal 
weitere drei Monate. Im Ruhrgebiet sind 
diese Wartezeiten aufgrund einer völlig 
verfehlten Bedarfsplanung noch gravieren-
der. Dort warten die Patienten auf einen 
Ersttermin über vier Monate. Diese Warte-
zeiten sind eindeutig zu lang und für die 
Patienten unzumutbar. Trotzdem weist die 
bestehende Bedarfsplanung aufgrund der 
fehlerhaften Verhältniszahlen diese Regio-
nen als „überversorgt“ aus.

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung und 
der Spitzenverband der Krankenkassen ha-
ben mit Beschluss des Erweiterten Bewer-

tungsausschusses vom 22. Oktober 2012 
eine Finanzierungszusage für bundesweit 
maximal 1.150 zusätzliche psychotherapeu-
tische Praxen vereinbart. Zugleich aber kön-
nen aufgrund der bisherigen Bedarfspla-
nung bundesweit ca. 6.700 psychothera-
peutische Praxen im Falle eines Nachbeset-
zungsverfahrens stillgelegt bzw. aufgelöst 
werden. Für NRW bedeutet dies, dass ca. 
50 bis 60 Praxissitze entstehen können, 
während zugleich der Abbau von ca. 1.560 
Praxissitzen droht. Dies kann dazu führen, 
dass in Regionen, die – trotz langer Warte-
zeiten – derzeit rechnerisch als „überver-
sorgt“ gelten, mehr als die Hälfte der beste-
henden Psychotherapiepraxen aufgelöst 
werden können. Besonders betroffen ist 
dabei auch das Ruhrgebiet, wo bereits jetzt 
eine eklatante strukturelle Unterversorgung 
mit Psychotherapie besteht.

Die PTK NRW sieht mit großer Sorge, 
dass auch die neue Bedarfsplanung 
nicht die notwendige Korrektur der Ver-
hältniszahlen beinhalten könnte und 
dass bei der Umsetzung dieser Bedarfs-
planung eine weitere Verschlechterung 
der psychotherapeutischen Versorgung 
der Bevölkerung in NRW droht. Daher 
fordert die PTK NRW alle Beteiligten in 
der Gesundheitspolitik und den zustän-
digen Gremien (z. B. G-BA) auf, bei der 
Weiterentwicklung der Bedarfsplanungs-
richtlinie (insbesondere bei der Festle-
gung neuer Planungsbereiche und der 
Neuberechnung der Verhältniszahlen 
von Einwohner/Psychotherapeut) die Si-
cherung der Versorgung auf dem heuti-
gen Niveau sowie eine Verbesserung in 
strukturschwachen und ländlichen Regi-
onen zu gewährleisten.

Resolution: Honorargerechtigkeit für Psychotherapeuten

v. l. Dr. Paul Dohmen, Ulrich Meier, Wolfgang Schreck, Alfons Bonus

Die PTK NRW begrüßt den Beschluss des 
Bewertungsausschusses vom 22. Oktober 
2012, die genehmigungspflichtigen psy-
chotherapeutischen Leistungen und pro-
batorischen Sitzungen zukünftig extrabud-

getär zu finanzieren. Dies ist die Grundlage 
für die Finanzierung dringend benötigter 
zusätzlicher ambulanter Behandlungska-
pazitäten.

Der Beschluss ändert jedoch nichts an der 
schwierigen finanziellen Lage der nieder-
gelassenen Psychotherapeuten. Das Ho-
norar für eine Sitzung Psychotherapie wird 
zum 1. Januar 2013 lediglich um 73 Cent 
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Resolution: Innovationen nur zum Nutzen der Patienten
Mit dem Beschluss des Bewertungsaus-
schusses vom 22. Oktober 2012 zur extra-
budgetären Vergütung wurde eine Verein-
barung zwischen der KBV und dem GKV-
Spitzenverband getroffen, nach der bis 
zum 30. Juni 2013 die Psychotherapie-
Richtlinien und das Gutachterverfahren 
weiterentwickelt werden sollen. Insbeson-
dere seien die Angemessenheit der unter-
schiedlichen Behandlungsdauer der ver-
schiedenen Verfahren und das Verhältnis 
von Einzel- zu Gruppentherapie zu über-
prüfen. Damit wird erstmalig eine honorar-

politisch motivierte Festlegung für eine im 
und vom G-BA durchzuführende Weiter-
entwicklung der Psychotherapie-Richtlini-
en vereinbart.

Die PTK NRW begrüßt die Absicht, die seit 
40 Jahren nur wenig veränderten Psycho-
therapie-Richtlinien heutigen Erfordernis-
sen anzupassen. Es müssen z. B. Möglich-
keiten zur langfristigen, niederfrequenten 
Psychotherapie bei chronischen psychi-
schen Erkrankungen sowie zur kurzfristi-
gen Akutbehandlung geschaffen werden, 

wie sie in den derzeit gültigen Psychothe-
rapie-Richtlinien nicht vorgesehen sind. 
Die Möglichkeiten zur Durchführung von 
Gruppentherapien sollten verbessert und 
der bürokratische Aufwand auf das Nötigs-
te beschränkt werden.

Angesichts der zunehmenden Ökonomi-
sierung im Gesundheitswesen weist die 
Psychotherapeutenkammer NRW darauf 
hin, dass die Überarbeitung der Psycho-
therapie-Richtlinien nicht vorrangig von 
ökonomischen Erwägungen bestimmt 
werden darf. Die PTK NRW fordert daher, 
dass die Weiterentwicklung der Psychothe-
rapie-Richtlinien sich an den Versorgungs-
notwendigkeiten und dem Nutzen für die 
Patienten zu orientieren hat. Dabei sind 
fachliche Kriterien und die Ergebnisse der 
Forschung zu berücksichtigen. Einschrän-
kungen bei notwendigen Behandlungen 
verletzen das Wohl der Patienten und wer-
den daher entschieden abgelehnt.
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pro Sitzung angehoben. Damit erhöht sich 
der Umsatz für eine einstündige Psycho-
therapiesitzung innerhalb von fünf Jahren 
(Anfang 2009 bis Ende 2013) nur um 
0,2% pro Jahr. Dies ist angesichts einer 
Geldentwertung von jährlich 2% ein mas-
siver realer Einkommensverlust.

Psychotherapie ist eine Leistung, die nicht an 
Praxispersonal oder Praxisvertreter delegiert 
werden kann. Aufgrund ihrer festen Zeitge-
bundenheit ist diese Leistung auch nicht 
schneller zu erbringen oder anderweitig ver-
mehrbar. Daher profitieren Psychotherapeu-
ten nicht von der Zunahme der Menge der 
abrechenbaren Leistungen, wie sie in den 
jährlichen Gesamtvergütungsverhandlungen 
zwischen Kassenärztlichen Vereinigungen 
und Krankenkassen vereinbart werden.

Psychotherapeuten liegen weiterhin weit 
abgeschlagen an der untersten Stelle im 

Vergleich zum Einkommen somatisch täti-
ger Ärzte. Sie verdienen – bei gleicher Ar-
beitszeit – im Durchschnitt etwa die Hälfte 
aller anderen Arztgruppen und etwa ein 
Drittel bis ein Viertel im Vergleich zu den 
spezialisierten Internisten. Seit der Hono-
rarreform 2009 geht diese Einkommens-
schere zwischen somatisch tätigen Ärzten 
und Psychotherapeuten stetig auseinan-
der.

Die Selbstverwaltung der Ärzte und der 
Krankenkassen war bisher weder willens 
noch in der Lage, diese gravierenden Ein-
kommensunterschiede zu beheben. Aus 
diesem Grund musste das Bundessozial-
gericht seit 1999 in mehreren Urteilen da-
für sorgen, dass den Psychotherapeuten 
zumindest ein gewisses Mindesthonorar 
zugestanden wird. Es ist nicht länger zu-
mutbar, dass Psychotherapeuten ihren An-
spruch auf eine angemessene Vergütung 

ihrer Leistungen immer wieder über jahre-
lange gerichtliche Auseinandersetzungen 
einklagen müssen und ihnen außerdem 
der damit einhergehende Zinsverlust nicht 
erstattet wird.

Die PTK NRW fordert daher die Gesund-
heitspolitik und den Gesetzgeber auf, die 
bisher nur allgemein gehaltene Bestim-
mung zur angemessenen Vergütung der 
psychotherapeutischen Leistungen im 
§ 87 Abs. 2b SGB V so zu konkretisieren, 
dass Psychotherapeuten bei gleichem Ar-
beitseinsatz ein Einkommen erzielen kön-
nen, wie es ein im fachärztlichen Versor-
gungsbereich tätiger Vertragsarzt erreichen 
kann. Außerdem muss ein jährlicher Ab-
gleich der Einkommen der Psychothera-
peuten mit denen der Fachärzte gesetzlich 
vorgeschrieben und die Höhe der Vergü-
tung psychotherapeutischer Leistungen 
entsprechend angepasst werden.

Bekanntmachung des Hauptwahlleiters der PTK NRW
Gemäß § 23 Abs. 3 i. V. m. § 21 Abs. 9 der Wahlordnung für die Wahl zu den Kammerversamm-
lungen der Heilberufskammern in der Fassung der Verordnung vom 01. Oktober 2008 gebe ich 
bekannt:
Frau Birgit Dürfeld, Wahlkreis Arnsberg, Psychologische Psychotherapeutin, Vorschlag „Psychothe-
rapeutInnen WL“ hat am 14.11.2012 den Verzicht auf den Sitz in der Kammerversammlung erklärt.
Nachgerückt ist Herr Prof. Dr. Rainer Sachse, Psychologischer Psychotherapeut, Vorschlag „Psycho-
therapeutInnen WL“.

gez. 
Dr. jur. Peter Abels 

Hauptwahlleiter
Bekanntmachung des Hauptwahlleiters der PTK NRW
Gemäß § 23 Abs. 3 i. V. m. § 21 Abs. 9 der Wahlordnung für die Wahl zu den Kammerversamm-
lungen der Heilberufskammern in der Fassung der Verordnung vom 01. Oktober 2008 gebe ich 
bekannt:
Herr Prof. Dr. Rainer Sachse, Wahlkreis Arnsberg, Psychologischer Psychotherapeut, Vorschlag „Psy-
chotherapeutInnen WL“ hat am 13.12.2012 den Verzicht auf den Sitz in der Kammerversammlung 
erklärt.
Nachgerückt ist Frau Anke Judtka, Psychologische Psychotherapeutin, Vorschlag „Psychotherapeu-
tInnen WL“.

gez. 
Dr. jur. Peter Abels 
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